
BRK-Kreisverband
Altötting
Soziale Dienste

Beratungsbesuche
nach § 37.3 SGB XI bei Bezug von 

Pflegegeld

Wir unterstützen Sie bei 
der häuslichen Pflege.

Pflicht ab 
Pflegegrad 2



Zweck eines Beratungsbesuches

Die Beratungseinsätze dienen der Qualitätssi-
cherung in der häuslichen Pflege und zur Unter-
stützung pflegender Angehöriger. 

Gesetzliche Verpflichtung

Bei Bezug von Pflegegeld ab Pflegegrad 2, 
ist der Betroffene gesetzlich verpflichtet einen 
kostenlosen Beratungsbesuch durch einen 
Pflegedienst abzurufen. Die Durchführung des 
Beratungseinsatzes muss gegenüber der Pfle-
gekasse nachgewiesen werden.

Kostenlos auch ab Pflegegrad 1

Auch Pflegebedürftige, die Pflegesachleis-
tungen durch einen ambulanten Pflegedienst 
beziehen und Pflegebedürftige mit Pflegegrad 
1 können halbjährlich einen Beratungsbesuch 
kostenlos in Anspruch nehmen

Kontakt

BRK – Kreisverband Altötting
Soziale Dienste
Mühldorfer Str. 16c
84503 Altötting
Telefon: 08671-5066 -20
E-Mail: sozialedienste@kvaltoetting.brk.de

Pflegegrad 2/3 
halbjährlich

Pflegegrad 4/5 
vierteljährlich


